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Die Sanierung der vorhandenen Asbestzementleitung machte die Einhaltung von 
arbeitsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen erforderlich. Die Herstellung und Verwen­
dung von Asbestzementrohren wurde in Deutschland ab ca. 1930 bis ca. 1990 betrieben. 
Seit dem 01. 11. 1993 besteht, auf Grund der Gesundheitsgefährdung durch Einatmen  
von Asbestfasern, ein generelles Herstellungs- und Verwendungsverbot. Die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten sind in den 
technischen Regeln für Gefahrstoffe – TRGS 519 geregelt. Diese regeln auch die Bedin­
gungen, nach denen Verfahren als „Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest 
bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten“ zugelassen werden dürfen.  
Der Arbeitskreis „Asbestexposition bei ASI-Arbeiten“ beim BIA (Berufgenossenschaftliche 
Institut für Arbeitsschutz) entscheidet über die Aufnahme in das „BIA-Verzeichnis geprüf­
ter Arbeitsverfahren mit geringer Exposition nach TRGS 519“. Der Arbeitskreis hat das 
Berstlining-Verfahren im November 2002 in dieses Verzeichnis aufgenommen.

3	 Bauausführung

Von der bestehenden alten Asbestzementleitung DN 100 waren keine genauen 
Bestandspläne vorhanden. Zur Ortung der Leitungstrasse und von Richtungsänderungen 
(Richtungs- und Visierbrüche) wurde vor den Bauarbeiten eine TV-Inspektion vorgenom­
men. An Richtungsänderungen über 5° und im Bereich von ehemaligen Rohrbrüchen, 
welche mit Rohrbruchschellen repariert wurden, mussten Zwischengruben erstellt werden. 

Nach Auswertung der Kamerabefahrung wurden neben den Zwischengruben die 
zusätzlich notwendigen Start- und Zielgruben definiert und vor dem Einzug der neuen 
Leitung ausgehoben. Insgesamt waren 19 Gruben erforderlich. Die größte Einzugslänge 
lag bei 207 m.

Für die neue Leitung wurde ein PE-HD Rohr (PE100, DA 160*14,6 mm, SDR 11) mit 
aufextrudiertem Schutzmantel aus verstärktem Polypropylen zum Einsatz. Die 12-m-Stan­
gen der PE Rohre wurden vorab an der Oberfläche ausgelegt und mittels Heizelement­
stumpfschweißung zu einem Rohrstrang, entsprechend der bekannten Teillängen zwischen 
den jeweiligen Gruben, verbunden. Bei der Stumpfschweißung wird eine werkstoffhomo­
gene Verbindung der Rohrenden ohne zusätzlichen Werkstoffeinsatz hergestellt.

Die Stirnflächen der zu verbindenden Rohre werden vor dem Schweißvorgang in der 
Stumpfschweißmaschine mit Spannbacken arretiert und planparallel gehobelt. Nach der 
Anwärmung der Verbindungsflächen am Heizelement bei ca. 210 °C werden diese unter 
einem definierten Fügedruck zusammengeführt. Zum Gelingen der Schweißnaht muss der 
Fügedruck bis zum Ablauf der Abkühlzeit aufrechterhalten bleiben.

Vor dem Einzug der vorgefertigten Rohrstränge wird zunächst die hydraulisch ange­
triebene Zuglafette in die Zielgrube eingebracht und verspannt. Anschließend schiebt man 
ein leicht verbindbares Berstgestänge (Schnell-Klinkenverbindung) durch die Altleitung.  
In der Einzieh- bzw. Startgrube wird das Gestänge mit dem konisch geformten Berstkörper 
und dem daran über einen Zugkopf befestigten neuen Rohr verbunden. Beim Zurück­
ziehen des Berstgestänges zur Zielgrube zerstört das Berstwerkzeug die Altrohrleitung  
und verdrängt diese durch die hinter dem Berstwerkzeug angeordnete Aufweitung radial 
in das umgebende Erdreich. Gleichzeitig wird der neue Rohrstrang eingezogen.
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In der Schweißmaschine arretierte 
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Visierbruch mit Zwischengrube
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Für den Rohreinzug vorgefertigte 
Teillängen
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Im Zuge der Leitungssanierung wurden drei Schächte der Zubringerleitung erneuert 
und durch Fertigschächte ersetzt. Die Wände der neuen Schächte bestehen aus glasfaser­
verstärktem Kunststoff. Die Abdeckung und die Schachtsohle sind in Beton gefertigt.  
Da die Schächte werkseitig weitestgehend vormontiert waren, konnten diese unmittelbar 
nach dem Rohreinzug in die neue Leitung eingebunden werden.

Mit Rücksichtnahme auf die Belange der Gartenbesitzer und des Naturschutzes wurde 
mit der Leitungssanierung Anfang Oktober 2007, nach dem Ende der Vegetationszeit 
begonnen. Trotz zum Teil widriger Wetterbedingungen konnten nach erfolgreicher Druck­
probe und Desinfektion die beiden Fallleitungen der Gemeinde und die Zubringerleitung 
der LW bis Mitte Dezember 2007 in Betrieb genommen werden.

4	 Zusammenfassung

Bedingt durch die zunehmenden Rohrschäden auf der Zubringerleitung Frickenhausen 
DN 100 AZ zwischen den Behältern Sand und Mochenhalde wurde diese 2007 erneuert. 
Die Erneuerung stellt für diesen Versorgungsbereich einen wichtigen Schritt für die Erhö­
hung der Betriebssicherheit der LW dar. Angesichts der weitestgehend durch Streuobst­
wiesen, Gartengrundstücke und Naturschutzgebiete verlaufenden Trasse wurde die Sanie­
rung größtenteils im Berstliningverfahren durchgeführt. Bei dieser nahezu grabenlosen 
Baudurchführung ließ sich die Beeinträchtigung im Baufeld zur Zufriedenheit aller auf ein 
Mindestmaß reduzieren, da nur punktuelle Start- und Zielgruben erforderlich waren. 
Gegenüber einer konventionellen Ausführung in offener Bauweise gab es bei dem gewähl­
ten Verfahren einen Kostenvorteil von knapp 30 Prozent. Unter Beachtung des technischen 
Regelwerkes und einer entsprechenden Qualitätskontrolle stellt das Berstliningverfahren 
bei vergleichbaren Randbedingungen eine Alternative zur offenen Bauweise dar.
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Fertigteilschacht


